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„Partnerschaften für Demokratie“  

= Entwicklungskonzept im Landkreis Bautzen zur Stärkung einer 
Kultur der Vielfalt und Toleranz, zur Stärkung demokratischer Werte 
und zur Extremismusprävention 

 

Jugendforum/Jugendfonds: 

= ein durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ festgelegter Teilförderbereich der „Partnerschaften für 
Demokratie“ 

 Stärkung der Beteiligung von jungen Menschen 

 dafür können vorhandene Strukturen, wie z.B. Jugendparlamente, Jugendbeiräte und/oder Jugendringe 
genutzt bzw. konzeptionell weiterentwickelt werden 

 Jugendforum wird von Jugendlichen selbst organisiert und geleitet 

 ein Jugendfond zur Förderung von Jugendprojekten wird eingerichtet 

 

Förderkriterien: 
 

 Förderung von Beteiligungs-, Integrations- und Vernetzungsprojekten 

 Förderung von Aufklärungsarbeit und thematischen Dialogen im Hinblick auf extremistische Orientierungen, 

und Aus- und Weiterbildung von Multiplikatoren 

 Stärkung von interkultureller Kompetenz, interkulturellem Austausch, deutsch-sorbischen 

Austauschprojekten 

 Förderung von Willkommenskultur und der Arbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerbern 

 

Förderfähige Sachausgaben und Honorare sind: 

 Reisekosten innerhalb des Projekts (0,20€/km) 

 Reisekosten der TeilnehmerInnen 

 Honorare, z.B. für Referent(inn)en, externe Mitarbeiter/innen bis max. 25€/h (Ausnahmen in begründeten 
Fällen möglich) 

 Aufwandsentschädigungen im Projektkontext bis max. 10€/h (ehrenamtliche Helfer) 

 Kosten für Unterkunft und Verpflegung (unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit) 

 Kosten für Mietleasing 

 Portokosten 

 Telefon- Internetkosten 

 Bürobedarf 

 Arbeits- und Verbrauchsmaterialien 

 Zeitschriften und Bücher 

 Projektbezogene Versicherungen 

 geringwertige Wirtschaftsgüter (<410 Euro netto) 

 Ausgaben für Veröffentlichungen 

 Projektbezogene Mietkosten und Mietnebenkosten (Strom, Reinigung etc., Miete technische Geräte (Bagger, 
o. ä. in konkretem Projektbezug)) 
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 Raummietkosten (für Einzelveranstaltungen) 
Geschenke/Gutscheine kritisch (nicht förderfähig) da pädagogischer Hintergrund/Aktion fehlt 
evtl. über Sponsorensuche kompensieren bzw. in Aktion umwandeln („Wir basteln gemeinsam und jeder kann 
sich seins mitnehmen – Material dafür ist förderfähig) 
 

Bei Vergabe von Leistungen: 
 
Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberuflichen Leistungen sind folgenden Vorgaben zu 
beachten: 

 Leistungen mit einem geschätzten Netto-Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) von bis zu 500,00€ können 
ohne Vergabeverfahren beschafft werden (Direktkauf) 

Bei Leistungen mit geschätzten Auftragswert über 500,00€ sind grundsätzlich mindestens drei schriftliche Angebote 
einzuholen. Dabei soll das wirtschaftlichste Angebot den  Zuschlag erhalten. Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten 
Angebots kommt es darauf an das optimale Preis-Leistungsverhältnis festzustellen. 

 

Nicht gefördert werden können: 
 

 Maßnahmen, die nach Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend schulischen Zwecken, dem 
 Hochschulstudium, der Berufsausbildung außerhalb der Jugendsozialarbeit, dem Breiten- oder 
 Leistungssport, der religiösen oder weltanschaulichen Erziehung, der parteiinternen oder 
 gewerkschaftsinternen Schulung, der Erholung oder der Touristik dienen 

 Maßnahmen und Projekte mit agitatorischen Zielen 

 Maßnahmen, die zu den originären Aufgabenbereichen des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) 
 gehören und der Art nach von dort gefördert werden können 

 Maßnahmen, die zu den originären Aufgabenbereichen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) 
 oder des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (DPJW) gehören und der Art nach von diesen gefördert werden 
 können  

 Maßnahmen, die ihrem Charakter nach durch das Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) und/oder durch 
 länderspezifische Flüchtlingsaufnahmegesetze (FlüAG) bzw. sonstige kommunale und/oder länderspezifische 
 Regelungen abgedeckt werden 

 Investitionen über 400€ 

 Renovierungs- /Instandsetzungs-/ Aufwertungsprojekte 

 Prüfung bei grenzwertigen Projekten z.B. Graffiti-WS 

 

Informationen und Projektberatung: 

Koordinierungs- und Fachstelle der lokalen „Partnerschaften für Demokratie“ 

Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit e. V. 

Friederike Beese     

0175/221 3518      

  friederike.beese@kijunetzwerk.de
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